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Erscheint wöchentlich : Dienstags. Vierteljahr. PränumerativnSpreiS : 9 gr.

18A ^l. Dienstag , 21 . Februar . ^ 8.

Bekanntmachungen des Stadtmagistrats.
1 ) Die Besitzer von Hunden in der Stadt Oldenburg , den

Vorstädten und im Stadtgebiete werden mit Bezugnahme auf die
Bekanntmachung vom 26 . Deccmbcr v . I . hierdurch erinnert , daß
die Hundesteuer für das Jahr 1854 bei Vermeidung der ge¬
setzlichen Brüche vor dem 1 . März d . I . an den Stadtcäm-
merer zu entrichten ist.

Oldenburg , aus dem Stadtmagistrate, 1854 . Februar 18.
2) Als Bürger ist ausgenommen : der Gastwirth Franz

Eduard Wilhelm Hampe aus Großcn -Schncen.
3) Als Vormünder sind bestellt : (vom Stadt - und Land¬

gerichte Hieselbst) der Schneider Joh . Ant. Fried . Fesenfcld hie-
sclbst über das uneheliche Kind der Elise Fescnfeld ; (vom Magi¬
strat) der Particulicr Georg Christian Hahessen über den minder¬
jährigen Sohn und die geisteskranke Tochter des weil. Geh.
Hofr. Starklof.

4 ) Gefundene Sachen : Ein seidenes Frauen - Halstuch auf
dem Stau ; ein breiter Wagennebenring beim Posthause ; ein gol¬
dener Siegelring mit Stein , aus dem Markte in der Gegend des
Rittcrhoffschen Gasthauses.

Stadtrath.
Sitzung vom 17 . Februar. Fernere Berathung des

Voranschlags der Stadtcaste für 1854/55. Einige bisher bean¬
standete Pöste werden in Folge weiterer Mittheilungcn des Magi¬strats bewilligt . Statt der für die neue Einrichtung des Fener-
lösch - und Rettungswescns außer den gewöhnlichen Unterhaltungs¬
kosten vom Magistrat geforderten 300 Thlr . , deren Bewilligungdem Magistrat wünschenswerth geschienen , weil noch manche Aus¬
gaben erforderlich seien für nothwendige Verbesserungen , deren
Kostenbetrag gegenwärtig nicht näher angegeben werden könne.



welche Verbeßrungen aber , sobald sie erkannt seien , in der Regel
den für Rachbcwilligungen erforderlichen Aufschub nicht leiden
würden , wird die Bewilligung von 100 Thlr . beschlossen , mit dem
Bemerken , daß , wenn an der Einrichtung noch etwas fehle , das
Brandcommando , bezw . der Brandmajor , zur Beschleunigung der des¬

fälligen Anordnungen nunmehr anzuhalten sein werde , daß übrigens der

Stadtrath bei neuen Anschaffungen die Nachbewilligung deshalb vor-

ziche , um bei neuen Anschaffungen über den Gegenstand gehört
zu werden . Wenn vom Magistrat auf Grund der Art . 112 . Z . 3 . ,
Art . 17t . , 172 . der St .-O . die Deckung des Deficits ( 2 -710 Thlr.
73 '-j/,o gr . , welcher Summe indessen , nach Verweigerung der llcber-

nahmc der höheren Bürgerschule für den Staat , ein für Erhaltung
dieser Schule erforderlicher Zuschuß noch hiuzugehen werde ) ge¬
fordert , und bemerkt war , daß eine Anleihe zur Deckung laufender
Ausgaben nicht gemacht werden dürfe , daher eine Umlage , etwa

nach dem Fuße des Armcnbeitrags , nothwendig erscheine , so be¬

schließt hierauf der Stadtrath , wie er anerkennen müsse , daß eine

Deckung des Deficits nachzuwcisen sei ; er glaube indessen , daß
diese Deckung prineipalitoo durch Erneuerung des Antrags auf

Aufhebung der städtischen Service und theilwcise Verwendung der
Service - Abgabe pro 1851/57 für anderweitige städtische Zwecke zu
erzielen sei . Der Antrag auf Aufhebung der Service sei ein

Rechtsanspruch auf Aufhebung einer vorhandenen Ungleichheit , und

es werde die Großherzvgl . Staatsrcgicrung auf diesen Anspruch
nicht mit einer blos aufschicbcndcn Verfügung antworten dürfen,
wenn sie erwäge , daß die Geneigtheit , der Stadt im Wege der

Gesetzgebung zu helfen , nicht überall vorhanden sei , und daß die

Verweisung auf die Steuerregulirung nach neueren Ermittelungen
eine Verweisung auf einen mindestens 6 Jahre entfernt liegenden

Zeitpunkt sei . Angesichts des dringenden Bedürfnisses der Stadt-

casse , welches thcilweise durch die steigenden Anforderungen der

Großherzvgl . Regierung hervorgcrufcn sei , und noch vergrößert
werde , würden sich

' die hohen Staatsbehörden dem Anträge auf
eine Entscheidung in dieser Angelegenheit nicht entziehen wollen.

Sollte wider Vcrhoffcn auf diesem Wege die Deckung nicht zu er¬

möglichen sein , so werde sich eine Anleihe deshalb rechtfertigen,
weil entweder die ausstehendc Schuld bei der Landgemeinde ganz
oder thcilweise zur Abbezahlung dieser Anleihe verwendet werden

könne , oder binnen Kurzem auf die eine oder die andere Weise
der bedeutende Zuschuß der Stadtcassc zur Lasse der höheren Bür¬

gerschule wcgfällig werden , oder eine Ermäßigung erleiden müsse.

In Betreff der Schulen der Stadt wurde sodann Folgendes ver¬

handelt : Durch Vermehrung der Unterrichtsgegenstände hat die

Stadtknabenschule einen höheren Standpunkt eingenommen , als

die Volksschule hat , so daß sie , wenn auch noch die ferner beab-
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sichtigtcn Verbesserungen eingeführt sein werden , als eine höhere
Bürgerschule im Sinne des Art. 90 . des Staatsgrundgesetzes gelten
kann, lieber einige demgemäß nach Ansicht des Magistrats vor-
zunchmcndc Aeuderungen wird weitere Beschlußfassung Vorbehalten,
nachdem die Gründe des Magistrats in mündlicher Besprechung
zur weiteren Erwägung gekommen sein werten , lieber die fernere
Erweiterung der Schule nach dem Vorschläge der Lehrer Wicke
und Munderloh wird eine gemeinschaftliche Berathung mit dem
Magistrat zweckmäßig gefunden . Hinsichtlich des Antrags des
Magistrats auf Bewilligung eines Zuschusses für die höhere Bür¬
gerschule bis zu der Summe, welche unter Anrechnung aller sonsti¬
gen Einnahmen zur Deckung der nothwendigen Ausgabe nach dem
für die höhere Bürgerschule aufzustcllcndcn Voranschläge erforderlich
sein werde, wird beschlossen , daß in Betracht der Krisis , in welcher
die höhere Bürgerschule sich befinde , die Zustimmung der Staats¬
behörde zur Ermäßigung des Zuschusses der Stadtcasse (bisher
jährlich die feste Summe von 1912 Thlr .) für dieses Jahr
jedenfalls nachzusuchen sein werde , daß er aber cvanlniOftervon
der Schulcommission eine Prüfung der Frage wünsche , ob nicht
eine Aufhebung der Hähern Bürgerschule in Aussicht zu nehmen
sei , wenn für die Stadt die hohen Ausgaben für die Schule fort-
dauern sollten . Mit den Anträgen des Magistrats, betreffend Er¬
leichterung der Stadtcasse von der ihr bei Erhaltung der höheren
Bürgerschule ferner ausiicgendcn Last erklärt sich der Stadtrath
nur thcilwcife einverstanden . Die Erhöhung des Schulgeldes in
der S . Classe von 12 auf 16 Thlr. , wie in den übrigen Classen
gezahlt wird , wird von der Majorität angenommen , eben so die
Erhöhung des Schulgeldes der beiden unteren Classen der Vor¬
schule von 10 auf 12 Thlr. , den Satz der 1 . Classe . Die Ge¬
halte zweier Lehrer werden um 90 Thlr . und um 140 Thlr . er¬
höht . Mit der einstweiligen Aussetzung der Einrichtung einer
6 . Classe wird Einverständniß erklärt-

Allerlei.
1 ) Aus dem Hannoverschen wird mitqethcilt , daß von umber¬

ziehenden Personen , welche sich oftmals ein großes Ansehen zu geben wissen,ein betrüglichcs Geschäft in bedeutendem Umfange betrieben werde , indem
sie Shirttng oder sog . schottische Leinwand , schlechtes werthloses Zeug,das in der Appretur aber ein bestechliches Ansehen erhält , für seinesLeinen verkaufen , und für das Ablassen zu billigem Preise bald diese bald
jene Lüge vorzubringcn wissen , und daß jetzt nach dem erfolgten An¬
schlüsse an den Zollverein von den Betrügern, sofern sie außerhalb derneu angeschloffenen Staaten wohnen, als Grund für ihre billigen Preise
hauptsächlich vorgespiegelt werde , daß sie wegen Wegfällen « der Eingangs-steucr jetzt mit inländischen Leinen concurriren konnten. Diese gemein-
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schädliche Industrie soll in einzelnen Fällen schon so weit gegangen sein,daß auf gewöhnlichen Shirting das Muster von Dammast gedruckt , unddemselben auch sonst ganz das Ansehen des Letzteren gegeben ist , woraufnatürlich beim ersten Waschen der Shirting in seiner ganzen Blöße her¬vortrat . Diese reisenden Betrüger verfahren mit großer Frechheit . Nur
selten hat gegen den einen oder den andern eingeschritten werden können.
Dieselben werden sich muthmaßiich auch hier bald zeigen . Es ist nöthig , daßbei den geringsten hervortrctcnden Anzeichen sofort Alles aufgeboten wird,um solche Betrügerei zur gerichtlichen Ahndung zu bringen , und den Ilm¬
sang solchen betrüglichen Treibens , und die dabei thätigen Personen , soweit möglich , zu ermitteln , damit ernstlich gegen ein solches Unwesen ein-
geschrittcn werden könne . Bei sich ergebendem Verdacht , selbst in , Fallbloßer Vermuthungen ist daher eine sofortige Anzeige oder Mittheilungan die Polizeibehörde angelegentlichst zu empfehlen.

2 ) In Folge des neuen Gesetzes wegen der Hundesteuer sind für das
Jahr 1884 zur Versteuerung angemeldet aus der Stadt und de » Vor¬
städten 168 Hunte , Steuerbetrug 216 Thlr ., aus dem Stadtgebiete 141
Hunde , Steuerbetrag 63 Thlr.

Eingesandt.
1 ) Im § . 49 . der preußische » Gewerbe -Ordnung vom 17 . Januar1843 ist bestimmt : „ daß diejenigen , welche mit altem Metallgeräthe han¬deln , einer besonderen polizeilichen Concession bedürfen , welche nur er-

theilt werden soll , wenn die Behörden sich von ihrer Unbescholtenheit und
Zuverlässigkeit überzeugt haben . " Einer solchen Concession bedarf bei
uns dieser sog . Producten - oder Trödelhandel nicht . Nur die Juden sind
nach der Landesherrlichen Verordnung vom 14 . August 1827 in Be¬
treibung dieses Handels nicht frei ; sie bedürfen der Erlaubniß der Aemter,
welche nicht anders erthcilt werden soll , als wenn — nicht etwa der Nach¬
suchende in einem guten Rufe steht , — sondern wenn solche Juden
„ wegen örtlicher oder eigener Verhältnisse von einem ordentlich erlernten
Gewerbe sich nicht allein nähren können , oder durch erweisliche Unfälleaußer Stand kommen , ein solches zu betreiben . " Dieses priviloxiun,oäiosum der Juden ist indessen durch die Art . 30 . und 33 . des Staats-
qrundgesetzcs aufgehoben . So kann denn nun ein jeder schachern , welcher
Lust dazu hat , Juden wie Christen . Dieser freie Handel mit alten Sachenist aber ein für die öffentliche Sittlichkeit in hohem Grade gefährlicher.Durch die Gelegenheit des Absatzes wird Mancher zum Diebe . Es wäre
sehr zu wünschen , daß hier ein ähnliches Gesetz , wie in Preußen , erlassenwürde , daß der Trödelhandel von einer Concession abhängig gemacht , unddie Trödler speciellcr polizeilicher Beaufsichtigung unterworfen würden.

2 ) Es besteht hicselbst eine „ allgemeine Krankenkasse "
, welche 1849

iws Leben trat . Dieser Verein hat gute Früchte getragen , und im All¬
gemeinen segnend gewirkt . Nach den Statuten soll jährlich eine General¬
versammlung stattfinden zur Vvrstandswahl und Rcchnungsablage , welcheindessen für 1833 bis jetzt nicht stattgefunden hat . Es wäre zu wün¬
schen , daß im Gemeindcdlatt eine Uebersicht des Bestandes und der Wirk¬
samkeit der Kaffe mitgethcilt würde , ähnlich wie dieses Blatt eine solche
dlebcrsicht hinsichtlich der Dicnstbotcn -Krankcnkafse kürzlich gebracht hat.

Druck und Verlag von Gerhard Stalling in Oldenburg.
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